
SOZIALVERSICHERUNG

Höchstbeitragsgrundlage
für den Bereich des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes (ASVG)
täglich.............................................. € 231,00
monatlich..................................... € 6.930,00
für Sonderzahlungen jährlich... € 13.860,00

Geringfügigkeitsgrenze 
monatlich.......................................... € 551,10 

PENSIONSVERSICHERUNG

Pensionserhöhung seit 1. Jänner 2026
	► bei einer Gesamtpension bis € 2.500,00 

monatlich: Erhöhung um 2,7 Prozent
	► bei einer Gesamtpension über € 2.500,01 

monatlich: Erhöhung um € 67,50

Pensionskonto*
	► Höchstmögliche jährliche Teilgutschrift 

für 2026.................................. € 1.726,96
	► Höchstbemessungsgrundlage (auf Ba-

sis der „besten 35 Jahre“)..... € 5.845,64
	► Höchstbeitragsgrundlage...€ 6.930,00
	► Beitragsgrundlage für Zeiten der  

Kindererziehung...................€ 2.468,00
* gilt für alle Personen, die ab 1. Jänner 1955 
geboren sind

Frühstarterbonus (§§ 262a ASVG, 286a 
ASVG, 144a GSVG, 135a BSVG):

	► für jedes Beitragsmonat auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit, erworben vor dem Mo­
natsersten nach der Vollendung des 20. 
Lebensjahres, als Pensionsbestandteil zu 
jeder Eigenpension pro Monat € 1,22

	► im Höchstausmaß von max. 60 Monaten .
€ 73,20
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Richtsätze für Ausgleichszulagen  
Richtsatz für Alleinstehende..........€ 1.308,39
für Ehepaare bzw. eingetragene 
Partner/innen, de im gemeinsamen 
Haushalt leben............................... € 2.064,12
Erhöhung für jedes Kind....................€ 201,88

Waisenpensionen bis zum 24. Lebensjahr
Halbwaisen......................................... € 481,23
Vollwaisen .......................................... € 722,58

Waisenpensionen ab dem 24. Lebensjahr
Halbwaisen ........................................ € 855,16
Vollwaisen........................................€ 1.308,39

PFLEGEGELD 2026

Stufe 1 € 206,20 Stufe 5 € 1.206,90
Stufe 2 € 380,30 Stufe 6 € 1.685,40
Stufe 3 € 592,60 Stufe 7 € 2.214,80
Stufe 4 € 888,50

STEUERSTUFEN 2026

Steuersatz Neue Steuerstufen ab 2026
0 % bis € 13.539 

20 % bis € 21.992 
30 % bis € 36.458 
40 % bis € 70.365 
48 % bis € 104.859 
50 % bis € 1.000.000 
55 % ab € 1.000.000 
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KINDERBETREUUNGSGELD

a) Kinderbetreuungsgeld täglich:
Die Anspruchsdauer kann innerhalb des vor­
gegebenen Rahmens von 365 bis zu 851 Tagen 
(ab der Geburt des Kindes) gewählt werden. 
In der Grundvariante (365 Tage ab Geburt) 
beträgt das pauschale Kinderbetreuungsgeld  
€ 41,14 täglich. Die Höhe des Tagesbetrages 
ergibt sich automatisch aus der individuell ge­
wählten Variante (Anspruchsdauer). 
Die Zuverdienstgrenze für das Kalenderjahr 
2026 beträgt 60 Prozent des letzten Ein­
kommens (individueller Grenzbetrag) oder  
€ 18.000,00 (absoluter Grenzbetrag).

b) Einkommensabhängiges Kinder- 
betreuungsgeld
(maximal 14 Monate Bezugsdauer, davon min­
destens zwei Monate der andere Elternteil)
in der Höhe von 80 Prozent des letzten Netto­
einkommens mindestens....................  € 41,14
bis maximal ......................................... € 80,12 
Hinsichtlich des einkommensabhängigen Kin­
derbetreuungsgeldes ist ein Zuverdienst von 
jährlich € 8.600,- möglich.

c) Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld
Bezieher/innen einer Pauschalvariante können 
maximal für ein Jahr ab Antragstellung eine 
Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld in der Höhe 
von täglich € 6,06 beziehen. 
Die Zuverdienstgrenze beträgt hier für die/
den Antragsteller/in jährlich € 8.600,00 und 
für den/die Partner/in jährlich € 18.000,00.

d) Familienzeitbonus 
Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbo­
nusgesetz täglich.................................. € 54,87

KRANKENVERSICHERUNG

Rezeptgebühr
Die Rezeptgebühr beträgt 2026.............€ 7,55 

Für die Befreiung von der Rezeptgebühr (An-
trag!) gelten ab 2026 folgende Grenzbeträge:

a.	 Personen, deren monatliche Nettoeinkünfte 
für Alleinstehende .....................€ 1.308,39  
für Ehepaare/Lebensgefährten € 2.064,12 
nicht übersteigen.

b.	 Personen, die infolge von Leiden oder Ge­
brechen überdurchschnittliche Ausgaben 
nachweisen (chronisch Kranke), sofern die 
monatlichen Nettoeinkünfte
für Alleinstehende......................€ 1.504,65
für Ehepaare/Lebensgefährten € 2.373,74 
nicht übersteigen.

Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind um 
€ 201,88.
Leben im Familienverband des Versicherten 
Personen mit eigenem Einkommen, so ist die­
ses zu berücksichtigen.

Service-Entgelt für die E-Card
Höhe des Service-Entgelts für das Jahr 2027 
..................................................................€ 26,85
Das Service-Entgelt für das Jahr 2027 wird im 
November 2026 eingehoben.

Kostenanteil für Heilbehelfe/Hilfsmittel
Der Mindestkostenanteil des Versicherten be­
trägt
a.	 bei Heilbehelfe und Hilfsmitteln  

mindestens......................................€ 46,20
b.	 bei Sehbehelfen mindestens ...... € 138,60

FAMILIENLEISTUNGEN

Familienbeihilfe seit 1.1.2026
Alter des Kindes
ab Geburt.............................................€ 138,40
ab 3 Jahren......................................... € 148,00
ab 10 Jahren ........................................€ 171,80
ab 19 Jahren ......................................€ 200,40
Erhöhte Familienbeihilfe (für erheblich behin­
derte Kinder).......................................€ 189,20

Geschwisterstaffel seit 1.1.2026
Anzahl der Kinder
2 Kinder...................................................€ 8,60
3 Kinder..................................................€ 21,10
4 Kinder ................................................ € 32,10
5 Kinder ................................................ € 38,90
6 Kinder................................................ € 43,40
7 Kinder +.............................................. € 63,10

Mehrkindzuschlag
Der Mehrkindzuschlag ab dem 3. Kind beträgt 
im Jahr 2026 € 24,40.

Kinderabsetzbetrag
Der Kinderabsetzbetrag beträgt im Jahr 2026 
€ 70,90 pro Kind und Monat. 

Schulstartgeld
Das Schulstartgeld beträgt im Jahr 2026  
€ 121,40 und wird im August ausgezahlt.
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